
 
 
Anzeige einer Veranstaltung     
nach § 47 VStättV  
 
Landratsamt Forchheim  
Dienststelle Ebermannstadt 
Bauamt 
Oberes Tor 1  
91320 Ebermannstadt 
 
 

Veranstaltung 

Veranstaltungsort (Gemeinde, Ortsteil, ggf. Fl.-Nr.) _____________________________________ 

Veranstaltungstag (Datum) _____________________________________ 

Veranstaltungsdauer (Beginn-Ende, Uhrzeit) _____________________________________ 

Art der Veranstaltung (Party, Disco, etc.) _____________________________________ 

Gebäudeart (Maschinenhalle, Halle, Garage etc.) _____________________________________ 

Teilnehmerzahl _____________________________________ 

      

Veranstalter – Verantwortlicher Antragsteller  

 

Name – Vorname       _______________________________ 

Straße – Hausnummer      _______________________________ 

PLZ Wohnort       _______________________________ 

Telefon / Mobil       _______________________________ 

E-Mail        _______________________________ 

 

Ich verpflichte mich, die aufgrund dieser Anzeige anfallenden Kosten (Gebühren und Auslagen), zu 
übernehmen.  

Die Hinweise auf Seite 2 habe ich zu Kenntnis genommen.  

 

 

______________________ _______________________________________________  

Datum      Unterschrift Antragsteller/in  



Hinweise zum Anzeigeverfahren für Veranstaltungen mit mehr als 200 
Besuchern in Räumen die nicht als Versammlungsräume genehmigt sind  
 

§ 47 Verordnung über den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten  
(Versammlungsstättenverordnung VStättV)  

 
 
 

Mit der Anzeige sind folgende Angaben und Unterlagen erforderlich:  
 

Plandarstellungen 
Lageplan im Maßstab 1:1000 Zeichnerischer Darstellung des Veranstaltungsraums (evtl. 
maßstabsgetreue Skizze)  
 
Art des Raumes  
Für welche Zwecke wurde das Bauwerk genehmigt bzw. gebaut? Bitte geben Sie das 
Aktenzeichen der Baugenehmigung an oder legen Sie Bauantragsunterlagen mit 
entsprechenden Plänen vor.  
 
Größe des Raumes 
Bestuhlungsplan (Anzahl der max. Besucherzahl)   
Länge und Breite des für die Veranstaltung vorgesehenen Raumes  
 
Lage des Raumes  
Unterirdisch, ebenerdig oder in einem (welchem) Obergeschoss  
 
bauliche Beschaffenheit 
Baumaterial von Boden, Wänden, Decke oder Dach (Mauerwerk, Beton, Holz etc.)  
 
Rettungswege  
Angaben zur Lage und lichten Breite der Zu- bzw. Ausgänge  
 

Fristen: Die Anzeige nach § 47 VStättV muss mindestens 2 Wochen vor  

Veranstaltungsbeginn im Bauamt des Landratsamtes eingegangen sein.  
 
 
Die Unterlagen und Angaben sind erforderlich, um prüfen zu können, ob Maßnahmen zur 
Abwehr von Gefahren von Leben und Gesundheit getroffen werden müssen. Wenn diese 
Unterlagen und Angaben nicht oder unvollständig mit der Anzeige vorgelegt werden, ist  
keine abschließende Prüfung möglich.  
 
Für sonstige erforderliche Gestattungen, wie z.B. die Erlaubnis nach dem Gaststättengesetz, 
sind gesonderte Anträge, bei den dafür zuständigen Stellen, vorzulegen.  
 
Ordnungswidrig im Sinne des Art. 79 Abs.1 Satz 1 Nr.1 BayBO i.V.m. § 48 Nr. 25 VStättV 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig als Betreiber oder Veranstalter entgegen § 47 Satz 1 
VStättV die dort genannten Veranstaltungen nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig 
anzeigt. Die Höhe der Geldbuße kann bis zu 500.000.- € betragen.  
 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an das Landratsamt, Bauamt, Dienststelle 
Ebermannstadt unter den Tel.- Nr. 09191-865105, Herrn Rosenzweig.  
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Informationen zur Erhebung Ihrer personenbezogenen Daten 
 

gemäß Ar t .  13  Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
 
 

1.   Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit 

Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit den Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde nach 
der Bayerischen Bauordnung (BayBO) einschließlich deren Nebengesetze, dem Bayerischen 
Abgrabungsgesetz (BayAbgrG), der Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und 
energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden (Energieeinsparverordnung - EnEV), dem 
Bayerischen Wohnraumförderungsgesetz (BayWoFG), dem Bayerischen Wohnungsbindungsgesetz 
(BayWoBindG) und der Unteren Denkmalschutzbehörde nach dem Gesetz zum Schutz und zur 
Pflege der Denkmäler (Denkmalschutzgesetz – DSchG). 

 
2.   Verantwortlich für die Datenerhebung 

Verantwortlich für die Datenerhebung ist das Landratsamt Forchheim, Am Streckerplatz 3, 91301 
Forchheim, Tel.: 09191 / 86-0, E-Mail: poststelle@lra-fo.de 

 
3.   Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

Landratsamt Forchheim, Behördliche Datenschutzbeauftragte, Am Streckerplatz 3, 91301 Forchheim,  
E-Mail: Datenschutz@lra-fo.de 

 
4.   Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

4a) Zwecke der Verarbeitung 

Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörden nach der Bayerischen Bauordnung (BayBO) 
einschließlich deren Nebengesetze, dem Bayerischen Abgrabungsgesetz (BayAbgrG) und der 
Verordnung über  energiesparende  Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei 
Gebäuden (Energieeinsparverordnung - EnEV), dem Bayerischen Wohnraumförderungsgesetz 
(BayWoFG), dem Bayerischen Wohnungsbindungsgesetz (BayWoBindG) und der unteren 
Denkmalschutzbehörde nach dem Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler 
(Denkmalschutzgesetz - DSchG): 

- Bearbeiten der Bauvoranfragen (genehmigungspflichtige Bauvorhaben) 
- Bearbeiten der Bauanträge (genehmigungspflichtige Bauvorhaben) 
- Bearbeiten der Bauvorhaben, die von einer Genehmigung freigestellt sind 
- Bearbeiten der Anträge auf Abgrabung 
- Bearbeiten der Anzeigen zur Beseitigung von baulichen Anlagen und zur Beseitigung  von 

Mängeln an baulichen Anlagen 
- sonstige bauaufsichtliche Maßnahmen (z. B. Erlass von Beseitigungsanordnungen, von 

Anordnungen zur Beseitigung von Mängeln an baulichen Anlagen, von Anordnungen zur Vorlage 
von Planunterlagen und sonstiger baulich relevanter Unterlagen, sowie die jeweils 
dazugehörenden Verfahrens- und Vorgangsbearbeitungen) 

- Bearbeiten von Anträgen auf denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse 
- Bearbeiten von Anträgen nach dem Bayerischen Wohnraumförderungsgesetz 
- Bearbeiten von Anträgen nach dem Bayerischen Wohnungsbindungsgesetz 

4b) Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

Ihre Daten werden auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 Ziff. a), Ziff. e), Abs. 3 S. 1  Ziff. 
b) DSGVO; § 36 Baugesetzbuch (BauGB); Art. 53 Abs. 1, 54 Abs. 1 und 2, 55, 58, 66, 68, 71, 72, 
75, 76, 77, 78 Bayerische Bauordnung (BayBO) und der Verordnung über Bauvorlagen und 
bauaufsichtliche Anzeigen (Bauvorlagenverordnung - BauVorlV); Art. 21 Bayerisches 
Wohnraumförderungsgesetz (BayWoFG) i. V. m. § 1 Abs. 1 Durchführungsverordnung 
Wohnungsrecht; Art. 2 Bayerisches Wohnungsbindungsgesetz (BayWoBindG) i. V. m. § 1 Abs. 3 
Durchführungsverordnung Wohnrecht; Art. 2, 4, 5, 6 und 7 Bayerisches Abgrabungsgesetz 
(BayAbgrG), Art. 6, 7, 10 und 15 Bayerisches Denkmalschutzgesetz (DSchG) verarbeitet. 

 
5.   Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Für die jeweils erforderliche Zuständigkeit werden die personenbezogenen Daten an Fachstellen zur 
Abgabe von Stellungnahmen weitergegeben, insbesondere an die sogenannten Träger öffentlicher 
Belange. Außerhalb des Landratsamtes Forchheim werden personenbezogene Daten weitergegeben 
an Gemeinden (Austausch der Bauantrags- und Baugenehmigungsdaten nach § 36 BauGB und Art. 
68 BayBO), Finanzbehörden Fachstellen zur Abgabe von Stellungnahmen,
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insbesondere an die sogenannten Träger öffentlicher Belange, sowie an Prüfingenieure und 
Prüfsachverständige für Brandschutz und Standsicherheit und an Prüfämter für Standsicherheit, an 
die Regierung von Oberfranken, die Oberste Baubehörde, das Bayerische Landesamt für Statistik, 
das Bayerische Staatsarchiv, den Bezirkskaminkehrermeister, die Berufsgenossenschaft der 
Bauwirtschaft, das Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, soweit dies für das jeweilige 
Verfahren erforderlich ist. 

 
6.   Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland 

Es findet keine Übermittlung an Drittländer oder internationale Organisationen statt. 
 
7.   Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 

Bezüglich der Speicherung von personenbezogenen Daten gelten folgende Regelungen: 

Bauantrags- und Baugenehmigungsdaten (einschließlich Genehmigungsfreistellungsdaten), 
denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse, etc. sind grundstücksbezogen. Sie dürfen nicht gelöscht 
werden, weil sie Bestandsschutz genießen. Auch bauaufsichtliche Maßnahmen werden zur 
Beweissicherung dauerhaft dokumentiert (z. B. Beseitigung von Mängeln an baulichen Anlagen oder 
die Beseitigung von ohne Genehmigung errichteten baulichen Anlagen). Gleiches gilt für die Bereiche 
Wohnraumförderung und Wohnungsbindung.  

Im Übrigen werden Ihre Daten so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen nach dem Einheitsaktenplan für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlich ist. 

 
8.   Betroffenenrechte 

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu 
Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). Sollten unrichtige personenbezogene 
Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). Liegen die 
gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung 
verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO). Wenn 
Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und 
die  Datenverarbeitung  mithilfe  automatisierter  Verfahren  durchgeführt  wird,  steht  Ihnen 
gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). Sollten Sie von Ihren oben 
genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen 
Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen 
Landesbeauftragten für den Datenschutz. 

 
9.   Widerrufsrecht bei Einwilligung 

Wenn Sie in die Verarbeitung Ihrer Daten eine entsprechende Erklärung eingewilligt haben, können 
Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt. 

 
10. Weitere Informationen gemäß Art. 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

Gemäß Art. 14 Abs. 2 DSGVO dürfen wir Sie darüber informieren, dass wir i. d. R. im Rahmen des 
Verfahrens personenbezogene Daten für die erforderliche Verarbeitung durch Gemeinden, Städte, 
oder Verwaltungsgemeinschaften erhalten. Weiter werden personenbezogene Daten durch 
geografische Informationssysteme erhoben. 

 
11. Pflicht zur Bereitstellung der Daten 

Sie   sind   dazu   verpflichtet,   Ihre   Daten   anzugeben.   Diese   Verpflichtung   ergibt   sich   
aus: Art. 6 Abs. 1 S. 1 Ziff. a), Ziff. e), Abs. 3 S. 1  Ziff. b) DSGVO; § 36 Baugesetzbuch (BauGB); Art. 
53 Abs. 1, 54 Abs. 1 und 2, 55, 58, 66, 68, 71, 72, 75, 76, 77, 78 Bayerische Bauordnung (BayBO) 
und der Verordnung über Bauvorlagen und bauaufsichtliche Anzeigen (Bauvorlagenverordnung - 
BauVorlV); Art. 13 Bayerisches Wohnraumförderungsgesetz (BayWoFG) i. V. m. § 1 Abs. 1 
Durchführungsverordnung Wohnungsrecht; Art. 3 Bayerisches Wohnungsbindungsgesetz 
(BayWoBindG) i. V. m. § 1 Abs. 3 Durchführungsverordnung Wohnrecht; Art. 2, 4, 5, 6 und 7 
Bayerisches Abgrabungsgesetz (BayAbgrG), Art. 6, 7, 10 und 15 Bayerisches Denkmalschutzgesetz 
(DSchG). 

 

 
Landratsamt Forchheim 
- Bauordnung      - 

Oberes Tor 1  

91320 Ebermannstadt 
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